


 

 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 8. Januar 2005 
 E-Mail alfredbomanns@yahoo.de 

Alfred Bomanns ·  Roßbachstr. 15 ·  46149 Oberhausen 

Stadt Oberhausen 
z. H. Herrn Jürgen Flötgen 
FB-Leiter Kinderpädagogischer Dienst 
Concordiastraße 30 
 
46049 Oberhausen 

Betreff: Schließdienst 

Sehr geehrter Herr Flötgen, 

mit Schreiben vom 14. September 2004 teilten Ihre Mitarbeiter Herr Hinkemey-
er (Bearbeiter) und Frau Worring (Unterzeichner) mir mit, daß sie die Ord-
nungskräfte der Stadt Oberhausen beauftragt hätten, Ihrer Dienststelle punktuell 
Rückmeldung über die Schließ- und Öffnungszeiten des Bolzplatzes Roßbach-
straße zu geben. 

Nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW begehre ich Einblick in die Ihnen 
bisher vorliegenden Aufzeichnungen und Unterlagen über die Schließ- und Öff-
nungszeiten des Bolzplatzes. 

Hochachtungsvoll 

Alfred Bomanns 
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Alfred Bomanns ·  Roßbachstr. 15 ·  46149 Oberhausen 

Stadt Oberhausen 
Herrn Apostolos Tsalastras 
Schwartzstraße 72 
Telefax 825-5300 
 
46045 Oberhausen 

Betreff: Schließdienst 
Ihr Schreiben vom 9. Februar 2005 (Eingang hier: 17. Februar 2005) 

Sehr geehrter Herr Tsalastras, 

mit Schreiben vom 14. September 2004 teilten Ihre Mitarbeiter Herr Hinkemeyer (Bearbeiter) und 
Frau Worring (Unterzeichner) vom Fachbereich 3-1-10 mir mit: 

"Um auch von meiner Seite einen Überblick über den regelmäßigen Schließdienst zu erhalten, habe 
ich die Ordnungskräfte beauftragt, mir punktuell Rückmeldung über die Schließ- und 
Öffnungszeiten des Ballspielplatzes zu geben." 

Ferner beteuerten die o. g. Mitarbeiter: 

"Auch daß das Nichteinhalten des Schließdienstes für den Kinderpädagogischen Dienst eine 
'nebensächliche' Angelegenheit sei und nicht 'klärungsbedürftig' erscheine, weise ich entschieden 
zurück." 

Nun teilen Sie mir in Ihrem jüngsten Schreiben vom 9. Februar 2005 mit: 

"Da nach Auskunft des Fachbereichs 2-4-10, Kommunaler Ordnungsdienst, keine Vermerke über 
das Ergebnis der Kontrollen gefertigt wurden, kann die Stadt Oberhausen diesem Begehren [auf 
Akteneinsicht] nicht nachkommen." 

Die Daten müssen beim Fachbereich 3-1-10, nicht beim Fachbereich 2-4-10, vorliegen! Der 
Fachbereich 3-1-10 war es, der mir versichert hat, daß er einen Überblick über die Schließ- und 
Öffnungszeiten erhalten wolle und dies für klärungsbedürftig halte! 

Wenn nun keine Daten beim Fachbereich 3-1-10 vorliegen und dieser Fachbereich sich nicht 
bemüht hat, solche zu erlangen, ist das ja schon wieder ein ganz gehöriger Anlaß für eine 
Beschwerde: Dann hätte man mich mit dem Schreiben vom 14. September 2004 vorsätzlich 
getäuscht. Ich erwarte also Ihren Bescheid, welche Daten beim Fachbereich 3-1-10 vorliegen. 

Hochachtungsvoll 

Alfred Bomanns 


